
1.	 Dem	Anmelder	wird	mitgeteilt,	dass	ihm	ein	Betrag	von	 	 	 (Währung/Betrag)	von	der	für	die
	 internationale	Anmeldung	ordnungsgemäß	entrichteten	Recherchengebühr	erstattet	wird.	Die	Höhe	des	Betrags	richtet
	 sich	danach,	ob

	 a)	 der	frühere	internationale	Recherchenbericht,

	 b)	 der	Bericht	über	die	Recherche	internationaler	Art,

	 c)	 der	andere	Recherchenbericht,

	 auf	den	im	Antrag	Bezug	genommen	wird,	ganz	oder	teilweise	für	die	Erstellung	des	internationalen
	 Recherchenberichts	zu	der	internationalen	Anmeldung	verwertet	wurde.

2.	 Dem	Anmelder	wird	mitgeteilt,	dass	ihm	der	als	Recherchengebühr	entrichtete	Betrag	von
	 (Währung/Betrag)	erstattet	wird,	da	die	internationale	Anmeldung	noch	vor	Beginn	der	internationalen	Recherche
	 zurückgenommen	wurde	oder	als	zurückgenommen	galt.

3.	 Der	obengenannte	Betrag	wird	gesondert	erstattet.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Aktenzeichen	des	Anmelders	oder	Anwalts

An:

Internationales	Anmeldedatum
(Tag/Monat/Jahr)

Absendedatum	
(Tag/Monat/Jahr)

Internationales	Aktenzeichen

Anmelder

Name	und	Postanschrift	der	Internationalen	Recherchenbehörde
Europäisches	Patentamt,	P.	B.	5818	Patentlaan	2
NL-2280	HV	Rijswijk
Tel.:	(+31-70)	340-2040
Fax:	(+31-70)	340-3016

Bevollmächtigter	Bediensteter

PCT
Absender:	INTERNATIONALE	RECHERCHENBEHÖRDE

MITTEILUNG	ÜBER	DIE	ERSTATTUNG
DER	RECHERCHENGEBÜHR

(Regeln	16.3	und	41.1	PCT	und	Abschnitt	510
der	Verwaltungsvorschriften)

NUR ZUR INFORMATION 
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